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318. Bundesgesetz: 11. Kraftfahrgesetz-Novelle
(NR: GP XVII IA 75/A und 100/A AB 226. S. 26. BR: 3281 AB 3309 S. 490.)

319. Bundesgesetz: Änderung der Anlage zum Fernmeldegebührengesetz
(NR: GP XVII IA 95/A AB 228 S. 26. BR: 3282 AB 3311 S. 490.)

320. Bundesgesetz: Änderung des Fernmeldeinvestitionsgesetzes (2. FMIG-Novelle)
(NR: GP XVII IA 97/A AB 229 S. 26. BR: AB 3312 S. 490.)

318. Bundesgesetz vom 3. Juli 1987, mit dem
das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird

(11. Kraftfahrgesetz-Novelle)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 296/1987, wird geändert wie folgt:

1. In § 108 Abs. 1 hat das Zitat zu lauten:

„§§119 bis 122 a".

2. Nach § 122 wird eingefügt:

„Lehrfahrten

§ 122 a. (1) Personen, die in einem Lehrverhält-
nis zur Ausbildung als Berufskraftfahrer stehen, ist
auf Antrag die Durchführung von Lehrfahrten zu
bewilligen, wenn sie

1. das 17. Lebensjahr vollendet haben,
2. zum Lenken von Fahrzeugen der Gruppen,

für die eine Lenkerberechtigung angestrebt
wird,
a) die erforderliche geistige und körperliche

Reife,
b) die erforderliche geistige und körperliche

Eignung besitzen, und
c) die theoretische Lenkerprüfung (§ 70

Abs. 2) bestanden haben.
§ 65 Abs. 2 gilt sinngemäß. Über die erteilte Bewil-
ligung ist dem Antragsteller ein Ausweis (Lernfahr-
ausweis) auszustellen; hinsichtlich des Lernfahraus-
weises gilt § 102 Abs. 5 sinngemäß. Die Bewilligung
ist zu entziehen oder einzuschränken, wenn ihre
Voraussetzungen nicht oder nicht mehr gegeben
sind; § 73 gilt sinngemäß. Personen, denen eine
Bewilligung zur Durchführung von Lehrfahrten

erteilt wurde, darf eine Bewilligung zur Durchfüh-
rung von Übungsfahrten (§ 122) nicht erteilt wer-
den.

(2) Der Lehrberechtigte im Sinne des Berufsaus-
bildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, hat dafür
zu sorgen, daß der Besitzer einer Bewilligung
gemäß Abs. 1 Kraftfahrzeuge nur lenkt, wenn er
von einem Ausbildner begleitet wird. Der Ausbild-
ner muß entweder im Besitz einer entsprechenden
Fahrlehrerberechtigung (§ 117) oder einer behörd-
lichen Bewilligung sein. Diese Bewilligung darf nur
besonders geeigneten Berufskraftfahrern erteilt
werden.

(3) Die Bewilligung für den Ausbildner ist
schriftlich zu erteilen. Sie ist zu entziehen oder ein-
zuschränken, wenn ihre Voraussetzungen nicht
oder nicht mehr gegeben sind; § 73 gilt sinngemäß.
Sie erlischt, wenn ihrem Besitzer die Lenkerberech-
tigung entzogen wurde. Die Erteilung der Bewilli-
gung ist im Führerschein zu vermerken, ebenso
eine Einschränkung. Im Falle der Entziehung oder
des Erlöschens ist dieser Vermerk zu streichen.

(4) Die theoretische Ausbildung und die prakti-
sche Grundausbildung haben in einer Fahrschule
zu erfolgen; der Landeshauptmann kann jedoch
Betriebe zu dieser Ausbildung auf Antrag ermächti-
gen, die über die im § 110 Abs. 1 lit. a angeführten
sachlichen Voraussetzungen sowie über ein dem
§ 116 bzw. § 117 entsprechendes Lehrpersonal ver-
fügen. Diese Bewilligung erstreckt sich nur auf die
Ausbildung von Lehrlingen gem. Abs. 1 des eigenen
Betriebes.

(5) Für Lehrfahrten dürfen während der Grund-
ausbildung nur Fahrzeuge verwendet werden, die
den Vorschriften über Schulfahrzeuge (§112
Abs. 3) entsprechen. Auf anderen Fahrzeugen dür-
fen Lehrfahrten erst durchgeführt werden, wenn
der Lehrling die Grundausbildung absolviert hat
und die Ausbildungseinrichtung bestätigt, daß die
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Vermittlung über die Grundkenntnisse der Fahr-
zeugbeherrschung (§ 70 Abs. 3 lit. b) erfolgt ist. Bei
Lehrfahrten sind die Fahrzeuge in sinngemäßer
Anwendung des § 122 Abs. 5 erster und zweiter
Satz zu kennzeichnen, wobei anstelle des Wortes
„Übungsfahrt" das Wort „Lehrfahrt" zu verwen-
den ist.

(6) Für die Durchführung von Lehrfahrten gilt
§ 114 Abs. 4 sinngemäß. Bei Lehrfahrten mit ande-
ren Fahrzeugen als Schulfahrzeugen gilt § 114
Abs. 4 Z 4 mit der Maßgabe, daß der Ausbildner
nach den gebotenen Möglichkeiten durch Einfluß-
nahme Unfällen vorzubeugen hat.

(7) Die theoretische Ausbildung darf erst begon-
nen werden, wenn der Bewerber das 16. Lebens-
jahr, die praktische Ausbildung erst, wenn er das
17. Lebensjahr vollendet hat; § 108 Abs. 2 zweiter
Satz ist nicht anzuwenden. § 70 Abs. 7 gilt sinnge-
mäß, jedoch ohne zeitliche Beschränkung.

(8) Abs. 1 bis 3, 5 bis 7 gelten sinngemäß für die
im § 120 angeführte Ausbildung.

(9) Durch Verordnung können nach den Erfor-
dernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit,
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend,
die näheren Bestimmungen über

a) die Voraussetzungen für die Erteilung der im
Abs. 2 angeführten Bewilligung,

b) die Beschaffenheit der für die Lehrfahrten zu
verwendenden Kraftfahrzeuge und Anhänger
und

c) die Grundausbildung
festgesetzt werden."

3. Im § 134 wird nach dem Abs. 3 als neuer
Abs. 3 a eingefügt:

„(3 a) Zur Feststellung einer Überschreitung
einer ziffernmäßig festgesetzten Höchstgeschwin-
digkeit auf Autobahnen können auch Aufzeichnun-
gen der Schaublätter von Fahrtschreibern herange-
zogen werden. Dabei gilt der Ort der Aushändi-
gung des im Fahrtschreiber eingelegten Schaublat-
tes gem. § 102 Abs. 1 dritter Satz, zweiter Halbsatz
als Ort der Begehung der Übertretung, wenn

a) die Übertretung mit dem Fahrtschreiber fest-
gestellt wurde und

b) aus dem Schaublatt ersichtlich ist, daß sie
nicht früher als zwei Stunden vor seiner Aus-
händigung begangen wurde;

wurden in dieser Zeit mehrere derartige Übertre-
tungen begangen, so sind sie als eine Übertretung
zu ahnden. § 2 Abs. 1 VStG 1950 bleibt unberührt."

4. Im § 134 lautet der Abs. 4:

„(4) Beim Verdacht einer Übertretung der Vor-
schriften dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen
kann im Sinne des § 37 a VStG 1950 als vorläufige
Sicherheit ein Betrag bis 10000 S festgesetzt wer-
den."

Artikel II

Mit der Vollziehung des Art. I ist der Bundesmi-
nister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
betraut.

Waldheim

Vranitzky

319. Bundesgesetz vom 3. Juli 1987, mit dem
die Anlage zum Fernmeldegebührengesetz

geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Die Anlage zum Fernmeldegebührengesetz

(Fernmeldegebührenordnung), BGBl. Nr. 170/
1970, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 339/1971, 404/1974, 647/1975, 670/1976,
562/1980 und 598/1983 wird wie folgt geändert:

1. § 9 Abs. 1 Z 1 lit. a und b haben zu lauten:

2. § 9 Abs. 1 Z 3 hat zu lauten:

3. § 11 Abs. 1 hat zu lauten:

„Die Ortsgesprächsgebühr ist auf Ortsgespräche
sowie auf Gespräche im Nahbereich (Entfernung
bis 25 km) anzuwenden und beträgt:

4. § 13 Abs. 1 hat zu lauten:

„Die Ferngesprächsgebühren im Selbstwählfern-
verkehr sind als Vielfache der Ortsgesprächsgebühr
(§ 11 Abs. 1) zu berechnen. Das der Sprechstelle
zugeordnete Zählwerk ist daher so einzurichten,
daß es
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5. § 23 hat zu lauten:

6. § 25 hat zu lauten:

7. § 26 Z 1 bis 4 haben zu lauten:

8. § 27 Abs. 1 hat zu lauten:

9. § 27 a Abs. 1 hat zu lauten:

„Die Gebühr für die Bereithaltung des Anschluß-
organs beim Anschlußamt sowie für die Bereithal-
tung und Instandhaltung der Anschlußleitung samt
zugehöriger Teilnehmer-Anschlußeinrichtung für
einen Datexanschluß (Datex-Grundgebühr)
beträgt:

10. § 28 Abs. 1 Z 1 hat zu lauten:

11. § 39 Abs. 1 hat zu lauten:

„Die Gebühren betragen:
1. für jeden Funksender des festen oder bewegli-

chen Dienstes je Kanaleinheit (Abs. 2) jeder
zugeteilten Frequenz bei einer mittleren
Hochfrequenz-Ausgangsleistung des Senders
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12. § 41 hat zu lauten:

13. § 44 hat zu lauten:

Artikel II

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. September 1987
in Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr betraut.

Waldheini

Vranitzky

320. Bundesgesetz vom 3. Juli 1987, mit dem
das Fernmeldeinvestitionsgesetz geändert wird

(2. FMIG-Novelle)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Fernmeldeinvestitionsgesetz, BGBl.
Nr. 312/1971, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz vom 27. März 1987, BGBl. Nr. 137, wird
wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Bundesminister für öffentliche Wirt-
schaft und Verkehr wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Finanzen

1. in den Jahren 1964 bis 1986 zur Erweiterung
und Erneuerung des österreichischen Fern-
sprech-, Datenvermittlungs-, Fernschreib-
und Funknetzes sowie zur Beschaffung von
Kraftfahrzeugen, Meßgeräten und Werkzeu-
gen, zur Durchführung allgemeiner Hoch-
bauvorhaben für den Fernmeldedienst, zur
Errichtung kombinierter Post- und Fernmel-
debauten und für sonstige Investitionen nach
Maßgabe des Fernmeldeanteils bei den hiefür
in Frage kommenden Unternehmungen
Bestellungen im Höchstausmaß von
104118 Mill. S zu vergeben;

2. in den Jahren 1987 bis 1990 zur Durchfüh-
rung der in Z 1 genannten Vorhaben sowie in
den Jahren 1988 bis 1990 zur Durchführung
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von Hochbauvorhaben für den Post- und den
Postautodienst bei den hiefür in Frage kom-
menden Unternehmungen Bestellungen im
Höchstausmaß von 50 632 Mill. S zu verge-
ben. Die Bestellungen zur Durchführung von
Hochbauvorhaben für den Post- und den
Postautodienst dürfen in den Jahren 1988 bis
1990 den Höchstbetrag von insgesamt
1 650 Mill. S nicht überschreiten."

2. § 2 Abs. 1 lautet:

„(1) Zur Begleichung der von den Unterneh-
mungen vorgelegten Rechnungen sind jene Mehr-
einnahmen an Fernsprechgebühren zu verwenden,
die

in den Jahren 1965 bis 1967 über den Betrag von
1 680 Mill. S,
in den Jahren 1968 bis 1971 über den Betrag von
2000 Mill. S,
im Jahre 1972 über den Betrag von 2500 Mill. S,
im Jahre 1973 über den Betrag von 2700 Mill. S,
im Jahre 1974 über den Betrag von 3000 Mill. S,
im Jahre 1975 über den Betrag von 3300 Mill. S

und in den Folgejahren über den Betrag hinaus
anfallen, der in den Jahren 1976 und 1977 einem
Satz von 47,5 vH, im Jahre 1978 einem Satz von
55 vH, im fahre 1979 einem Satz von 63 vH, in den
Jahren 1980 bis 1982 einem Satz von 66 vH, in den
Jahren 1983 bis 1986 einem Satz von 60 vH und ab
dem Jahre 1987 einem Satz von 66 vH der jährli-
chen Gesamteinnahmen an Fernsprechgebühren
entspricht. Zu diesem Zweck ist in Höhe dieser
Mehreinnahmen — die in den Bundesvoranschlä-
gen bei Kapitel 78 getrennt zu veranschlagen sind
— ein gleich hoher zweckgebundener Ausgabenan-
satz bei Kapitel 78 vorzusehen."

Artikel II

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Finanzen betraut.

Waldheim

Vranitzky
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